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Einleitung

Am 14. Dezember 2022 hat das Bundeskabinett den
Entwurf für das Gesetz zur Stärkung vonMaßnah-
men zur Demokratieförderung, Vielfaltgestaltung,
Extremismusprävention und politischen Bildung
(Demokratiefördergesetz) beschlossen. Gegenstand
der Maßnahmen ist nach § 2 Nr. 1 des Gesetzesent-
wurfs der Bundesregierung unter anderem die „Stär-
kung und Förderung demokratischerWerte, demo-
kratischer Kultur, demokratischen Bewusstseins, des
Verständnisses von Demokratie, ihrer Funktionswei-
sen und ihrer Bedeutung für die Freiheit“.1 Bekämpft
werden soll hierdurch insbesondere eine „gegen das
Grundgesetz gerichtete Delegitimierung des Staates“,
welche sich aktuell an einer „Vielzahl demokratie-
und menschenfeindlicher Phänomene“ zeige.2

Die nunmehr voraussichtlich erfolgende gesetzliche
Verankerung der Förderung der Bürgerinnen und
Bürger imAllgemeinen im Hinblick auf die Erhal-
tung einer wehrhaften Demokratie evoziert die Fra-
gestellung, inwieweit auch im Rahmen der Entwick-
lung und Erziehung bei Kindern und Jugendlichen
entsprechende Zielstellungen bereits rechtlich eta-
bliert sind bzw. aus gesetzlichen Grundlagen abgelei-
tet werden können. Der nachfolgende Beitrag3 un-
tersucht unter demTopos der „Demokratiefähigkeit“
als Entwicklungs- und Erziehungsziel bei Kindern
und Jugendlichen Anknüpfungspunkte an die beste-
henden rechtlichen Grundlagen des Jugendschutz-
gesetzes.
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„Demokratiefähigkeit“ als Rechtsbegriff

1.Wortlaut

Der Begriff der „Demokratiefähigkeit“ ist bislang als
Entwicklungs- und Erziehungsziel von Kindern und
Jugendlichen nicht ausdrücklich gesetzlich imple-
mentiert. Er scheint sich auf den ersten Blick auch
aus seinen terminologischen Bestandteilen „Demo-
kratie“ als eher abstrakter Beschreibung einer Staats-
organisationsform und Gesellschaftsausgestaltung
einerseits sowie „Fähigkeit“ als eher individuelles In-
der-Lage-Sein, etwas zu tun, nicht aus sich heraus
auf Anhieb zu erklären.Wollte man die Fähigkeit nur
auf die Möglichkeit der Teilhabe an demokratischen
Entscheidungsprozessen beschränken, so könnte zu-
dem alsWiderspruch erscheinen, dass die Verfas-
sung in Art. 38 Abs. 2 Grundgesetz (GG) und das Bun-
desrecht in § 12 Abs. 1 Nr. 1 des Bundeswahlgesetzes
Kinder und Jugendliche von derWahlberechtigung
aller Deutschen ausnimmt.4

2. Demokratie als Verfassungsprinzip

Allerdings würde eine solche Sichtweise die Bedeu-
tung der Demokratie verkürzen, insbesondere ange-
sichts des hiermit untrennbar verwachsenen breiten
Wertekanons, der seinerseits Zielstellungen der Ent-
wicklung von Kindern und Jugendlichen unmittel-
bar berührt. Zum einen ergibt sich dies bereits dar-
aus, dass eine demokratische Grundordnung einer
Gesellschaft nach historischer Erfahrung die einzige
Organisationsform von Gemeinschaften zu sein
scheint, welche geeignet ist, die größtmögliche Frei-
heit aller Individuen sicherzustellen. Individuelle
Freiheit ist ihrerseits Grundvoraussetzung der freien
Entfaltung der Persönlichkeit von Kindern und Ju-
gendlichen. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
hat in diesem Sinne ausgeführt, dass der freiheitli-
chen demokratischen Grundordnung „die Vorstel-
lung zugrunde liegt, dass der Mensch in der Schöp-
fungsordnung einen eigenen selbstständigenWert
besitzt und dass Freiheit und Gleichheit dauernde
Grundwerte der staatlichen Einheit sind. Daher ist
die freiheitliche demokratische Grundordnung eine
wertgebundene Ordnung. Sie ist das Gegenteil des
totalen Staates, der als ausschließliche Herrschafts-
macht Menschenwürde, Freiheit und Gleichheit ab-
lehnt“.5

Das BVerfG hat auf die Mehrdimensionalität des
Demokratieprinzips auch im engeren Sinne in vielen
Zusammenhängen hingewiesen. Das Gericht unter-
scheidet etwa (1.) demokratische Freiheit im Sinne
derWillensbildung vomVolk zu den Staatsorganen

(nicht umgekehrt),6 (2.) demokratische Gleichheit der
einzelnen Bürgerinnen und Bürger im Prozess der
politischen Meinungsbildung7 und (3.) das Mehr-
heitsprinzip als fundamentaler Teil des Demokratie-
grundsatzes und funktionalem Scharnier zwischen
demokratischer Freiheit und Gleichheit.8

3. Demokratiefähigkeit im Rahmen der
Gesetzessubsumtion

Ein dauerhafter Bestand der gelebten Praxis und Ak-
zeptanz dieser verfassungsrechtlich verankerten
Grundprinzipien durch die Bürgerinnen und Bürger
einer demokratischen Gesellschaft erscheint freilich
nur dann gewährleistet, wenn auch die jeweils nach-
rückenden Generationen sich im Bewusstsein der
fundamentalen Bedeutung der Demokratie für ihre
individuelle Freiheit und für die Verwirklichung der
Grundrechte alsWertekanon gesellschaftlichen Zu-
sammenlebens entwickeln.

In diesem Sinne kann „Demokratiefähigkeit“ als
geeigneter Topos einer allgemeinen Entwicklungs-
und Erziehungszielstellung angesehen werden, der
grundsätzlich auch ein hinreichend bestimmter An-
kerpunkt für die Auslegung gesetzlicher Bestim-
mungen etwa im Bereich des Jugendschutzes und/
oder der Kinder- und Jugendhilfe ist, sofern der
Wortlaut der jeweiligen Regelungen eine entspre-
chende Anknüpfung und Subsumtion erlaubt.9

Entwicklungs- und Erziehungsziele – Staatliches
Wächteramt und Primat der Eltern

1. Verfassungsrechtliche Bedeutung des (staatli-
chen) Jugendschutzes

Der Schutz der Jugend ist nach einer vom Grundge-
setz selbst getroffenenWertung ein Ziel von bedeut-
samem Rang und ein wichtiges Gemeinschaftsanlie-
gen.10 Die Vorschriften des Jugendschutzgesetzes
(JuSchG) sind Bestimmungen, durch die das Grund-
recht der Meinungsfreiheit gemäßArt. 5 Abs. 2 GG
beschränkt wird. Das BVerfG hat sich in der Vergan-
genheit mehrfach mit den bundesgesetzlichen Vor-
schriften des Gesetzes über die Verbreitung jugend-
gefährdender Medien auseinandergesetzt und dabei
auch die Regelung über die Eintragung in die Liste
jugendgefährdender Medien unter den Gesichts-
punkten der Kunstfreiheit oder derWissenschafts-
freiheit nicht beanstandet.11Auch die Neufassung
der Vorschrift über die Indizierung in § 18 JuSchG
enthält nach dem BVerfG nur eine sprachliche Über-
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arbeitung der bisherigen Regelung, führt aber nicht
zu einer inhaltlichen Änderung der Beurteilungskri-
terien.12

2. Einschränkungen zugunsten elterlichen
Erziehungsvorrangs

Das BVerfG leitet den Verfassungsrang des Jugend-
schutzes vor allem aus dem in Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG
verbrieften elterlichen Erziehungsrecht ab.13 Danach
sind „Pflege und Erziehung der Kinder das natürli-
che Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen oblie-
gende Pflicht“. Dieser prinzipielle Elternvorrang ba-
siert auf der Grundannahme, dass diejenigen, die
einem Kind das Leben schenken, auch von Natur aus
dazu berufen und bereit sind, die Verantwortung für
dessen Pflege und Erziehung zu übernehmen.14 Die
Verfassung geht mithin davon aus, dass in aller Regel
dasWohl des Kindes am besten durch die Eltern ver-
wirklicht wird.15 Dies umfasse unter anderem „die
Befugnis, die Lektüre der Kinder zu bestimmen“.16

Der in Art. 6 Abs. 2 u. 3 GGmanifestierte Vorrang der
Eltern im Sinne der Eigenständigkeit und Selbstver-
antwortlichkeit bei der Erziehung der Kinder be-
grenzt das gleichzeitig statuierte staatlicheWächter-
amt.17

In diesem Sinne versteht das BVerfG Verbrei-
tungsbeschränkungen des gesetzlichen Jugend-
schutzes grundsätzlich nicht als Intention, in Aus-
übung des staatlichenWächteramtes den Bereich
des elterlichen Erziehungsrechtes zu schmälern. Ihr
Ziel sei vielmehr, Störungen des grundrechtlich ge-
währleisteten Erziehungsrechts der Eltern vorzu-
beugen.18Mithin ist die Zielsetzung des gesetzlichen
Jugendmedienschutzes (nur) als Flankenschutz für
Erziehungs- und Sozialisationsprozesse zu begrei-
fen,19 insbesondere in der Öffentlichkeit und an (me-
dialen) Orten, an denen elterliche Erziehung nicht
unmittelbar hingreift.20 In diesem Rahmen kann
dem Entwicklungs- und Erziehungsziel der „Demo-
kratiefähigkeit“ im oben skizzierten Sinne Bedeu-
tung zukommen.

Schutzzielbestimmungen des § 10a JuSchG

1. Schutz vor beeinträchtigenden bzw. gefährden-
den Medien (Nrn. 1 und 2)

Durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Jugend-
schutzgesetzes (2. JuSchGÄndG) sind im Rahmen des
§ 10a erstmals im Jugendschutzgesetz eigene Schutz-
zielbestimmungen normiert worden,21 die auch als
„Orientierungsrahmen für untergesetzliches Han-

deln“ dienen sollen.22 Die Schutzzielbestimmungen
der Nrn. 1 und 2 entsprechen dabei dem seit jeher im
Jugendschutzrecht verankerten traditionellen
Schutzkonzept der Zugangsbeschränkung („Abschir-
mung“) von Kindern oder Jugendlichen gegenüber
entwicklungsbeeinträchtigenden bzw. -gefährden-
den Medien.23

2. Schutz der „persönlichen Integrität“ (Nr. 3)

Neu hinzugetreten ist in Nr. 3 die Schutzrichtung der
„persönlichen Integrität“ von Kindern und Jugendli-
chen, die aufgrund ihrer begrifflichen Unschärfe und
der bereits in der Judikatur verbreiteten anderweiti-
gen Nutzung24 zunächst unbestimmt erscheint.25

Nach der Begründung des Regierungsentwurfs zum
2. JuSchGÄndG soll der Terminus der „persönlichen
Integrität“ von Kindern und Jugendlichen als Sam-
melbegriff für eine Vielzahl unterschiedlicher Risi-
ken im Kontext der Mediennutzung dienen.26 Erfasst
werden soll die „Wahrung ihrer Persönlichkeitsrech-
te im weiten Sinne in mittelbarer Drittwirkung aus
Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG so-
wie, damit einhergehend, das Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung und insgesamt der Schutz
vor Identitätsverletzungen“.27

Exemplarisch werden „Sexting, Cybergrooming
oder Cybermobbing“, darüber hinaus „Phänomene
wie die missbräuchliche Erhebung und Verwendung
personenbezogener Daten, die Gefahr der frühen
und damit umfassenden Erstellung eines Gesamtbil-
des von Kindern und Jugendlichen (Profiling), die
Förderung einer exzessiven Nutzungsweise sowie die
Ausnutzung der geschäftlichen Unerfahrenheit von
Kindern und Jugendlichen, etwa durch Kostenfallen“
genannt.28 Eine Anknüpfung an den Topos der De-
mokratiefähigkeit, die eher auf der angebotsinhaltli-
chen Ebene als an der Mediennutzung ansetzt, er-
scheint hier von untergeordneter Bedeutung.29

3. Förderung (Nr. 4)

§ 10a Nr. 4 JuSchG benennt die Förderung von Ori-
entierung imMedienalltag als Ziel des Kinder- und
Jugendmedienschutzes im Sinne einer „Steigerung
von Selbstbefähigung im Umgang mit Medien“mit
Blick auf ein „selbstbestimmtes und altersgemäß ri-
sikobewusstes Handeln“.30 In Abgrenzung und Er-
gänzung zum erzieherischen Kinder- und Jugend-
schutz nach § 14 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes
Buch (VIII) stehen nach der Begründung des Regie-
rungsentwurfs „Orientierungshilfen auf der Ebene
von »Wegweisern« wie zum Beispiel der Implemen-
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tierung von Positivkennzeichen und Gütesiegeln,
der Förderung oder Entwicklung von Rat- und Hilfe-
angeboten und der Information über jugendgefähr-
dende Inhalte, ihreWirkrisiken und ihren Bezug zu
jugendkulturellen Phänomenen“ imVordergrund.31

Im Rahmen des § 17a Abs. 2 JuSchG kommt der Bun-
deszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz
(BzKJ) die Förderpflicht zur Verwirklichung des
Schutzziels zu.32

Optionen der Implementation nach dem JuSchG

1. Listenaufnahme (§ 18 Abs. 1 JuSchG)

a) Sozialethische Desorientierung,Wertebild
der Verfassung

Nach § 18 Abs. 1 S. 1 JuSchG sind Gegenstand der mit
weitreichenden Verbreitungs- undWerbebeschrän-
kungen33 verbundenen Indizierung solche Medien,
„die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern
oder Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer ei-
genverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit zu gefährden“. Als Gefährdungsmaß-
stab stellen sowohl das BVerfG als auch das Bundes-
verwaltungsgericht (BVerwG) den Begriff der sozial-
ethischen Desorientierung in den Mittelpunkt34 und
bestätigen damit die langjährige Verwaltungsge-
richtsrechtsprechung und die Spruchpraxis der BzKJ
bzw. der bei ihr angesiedelten Prüfstelle für jugend-
gefährdende Medien.35

Jugendschutzregelungen wie insbesondere § 18
Abs. 1 JuSchG sollen nach der Rechtsprechung des
6. Senats des BVerwG im Rahmen des Möglichen äu-
ßere Bedingungen für eine charakterliche Entwick-
lung von Minderjährigen schaffen, die zu Einstellun-
gen und Verhaltensweisen führt, die sich „an dem
Menschenbild des Grundgesetzes“ orientieren.36 Die-
ses Ziel werde durch Medien gefährdet, die ein „da-
mit inWiderspruch stehendesWertebild vermitteln,
wenn zu besorgen ist, dass diese Medieninhalte Min-
derjährige beeinflussen, das heißt ihrer sozial-
ethischen Desorientierung Vorschub leisten“.37

Der desorientierende Charakter eines indizie-
rungstauglichen Medieninhalts manifestiert sich da-
bei in erster Linie in der Abweichung von demWer-
tebild der Verfassung, 38 die das Demokratieprinzip
mit den oben dargestellten Implikationen umfasst.
Gegen die Demokratie als solche gerichtete Medien-
inhalte können daher im Rahmen der Einzelfallbe-
wertung als jugendgefährdend im Sinne des § 18
Abs. 1 JuSchG eingestuft werden, wie auch die nach-
folgend zu demokratiefeindlichen Medien ergange-

ne Rechtsprechung des BVerfG sowie die Rechtssys-
tematik des JuSchG zeigen.

b) Demokratiefeindliche Medien

aa) Rechtsprechung des BVerfG

Das BVerfG hat im Kontext NS-verherrlichender, -
rehabilitierender oder -verharmlosender Schriften
darauf hingewiesen, dass gegen die Demokratie ge-
richtete Medien von der Prüfstelle für jugendgefähr-
dende Medien als sozialethische Desorientierung
eingestuft werden können. Denn das verfassungs-
rechtlich bedeutsame Interesse an einer ungestörten
Entwicklung der Jugend sei unter anderem „darauf
gerichtet, Rassenhass, Kriegslüsternheit und Demo-
kratiefeindlichkeit nicht aufkommen zu lassen“.39

Demokratiefeindliche Medien werden damit durch
das BVerfG mit den im Beispielskatalog des § 18
Abs. 1 S. 2 JuSchG ausdrücklich genannten „zu
Rassenhass anreizenden Medien“ gleichgestellt.

bb) Rechtssystematik (§ 15 Abs. 2 Nr. 1 JuSchG
in Verbindung mit § 86 StGB)

Darüber hinaus ergibt sich aus § 15 Abs. 2 JuSchG die
gesetzgeberischeWertung, dass die dort enumerativ
genannten Trägermedien als „schwer jugendgefähr-
dend“ einzuordnen sind. Hierzu gehören nach Abs. 2
Nr. 1 indes auch Propagandamittel verfassungswid-
riger und terroristischer Organisationen im Sinne
des § 86 Strafgesetzbuch (StGB). Nach dessen Legal-
definition in Abs. 3 sind tatbestandlich erfasste Pro-
pagandamittel unter anderem solche Inhalte, die
„gegen die freiheitliche demokratische Grundord-
nung gerichtet“ sind.

Die freiheitliche demokratische Grundordnung
fokussiert nach der Rechtsprechung des BVerfG ih-
rerseits „diejenigen Prinzipien, die unter Ausschluss
jeglicher Gewalt- undWillkürherrschaft eine rechts-
staatliche Herrschaftsordnung auf der Grundlage
der Selbstbestimmung des Volkes nach demWillen
der jeweiligen Mehrheit und der Freiheit und
Gleichheit gewährleisten“.40 Es genügt für die Tatbe-
standsmäßigkeit des § 86 StGB, dass sich der Inhalt
nur gegen eines der wesentlichen Elemente der frei-
heitlichen demokratischen Grundordnung richtet,
etwa gegen die Volkssouveränität, die Gewaltentei-
lung, das Mehrparteienprinzip und die Chancen-
gleichheit für alle politischen Parteien, ebenso den
aus demMehrparteienprinzip fließenden Parlamen-
tarismus sowie den freien und offenen Prozess der
Meinungs- undWillensbildung des Volkes.41
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c) Tendenzschutz und Grundrechtsabwägung

Neben dem durch § 18 Abs. 3 JuSchG gewährten Ten-
denzschutz42 bedarf es nach der Rechtsprechung des
BVerfG freilich gerade im Kontext häufig politisier-
ter, demokratiekritischer Medien stets einer Abwä-
gung zwischen demmit der Indizierung verfolgten
Zweck einerseits und dem Gewicht des Eingriffs in
die Meinungsfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG ande-
rerseits.43 Dabei haben sowohl die Prüfstelle für ju-
gendgefährdende Medien als auch die ggf. im Rah-
men vonAnfechtungsklagen befassten
Verwaltungsgerichte zu prüfen, ob es der Entwick-
lung Jugendlicher in einem demokratischen Staat
dient, ihnen extreme Positionen einer zeitgeschicht-
lichen oder politischen Diskussion vorzuenthalten.44

Vor diesem Hintergrund dürfte spätestens im
Rahmen der Abwägung bloße Kritik an (demokra-
tisch legitimierten) politischen Entscheidungen, an
demokratisch gewählten Mandats- und Amtsträgern
sowie politischen Parteien oder am föderalistischen
(Multi-)Parlamentarismus – etwa bzgl. seiner Funkti-
onsfähigkeit oder verbunden mit dem Postulat an-
derer Demokratiegestaltung (Plebiszite) – keine Auf-
nahme in die Liste jugendgefährdender Medien
legitimieren. Hingegen kann bei einer prinzipiellen
Ablehnung der Demokratie zugunsten autokrati-
scher oder faschistischer Organisationsformen, der
Befürwortung staatlicher Gewalt, die von demokra-
tischer Legitimation gelöst ist oder auch bei der For-
derung der Unterdrückung von politischen Meinun-
gen, die von der eigenen Auffassung abweichen, im
Rahmen der Einzelfallabwägung eher von einem
Vorrang der Jugendschutzbelange ausgegangen wer-
den.

2. Vorsorgemaßnahmen (§ 24a JuSchG)

ImVergleich zur Indizierung nach § 18 JuSchG erge-
ben sich spezifisch mit Blick auf die „Demokratiefä-
higkeit“ eher keine direkten regulatorischen An-
knüpfungspunkte an die seit Mai 2021 in Kraft
befindlichen Regelungen zu Vorsorgemaßnahmen
nach § 24a JuSchG. Dies liegt in erster Linie darin be-
gründet, dass die von der Vorschrift adressierten
Host-Diensteanbieter hiernach eher technisch-
strukturelle Maßnahmen umzusetzen haben, die
hinsichtlich eines bestimmten Medieninhalts
grundsätzlich indifferent sind. Allein aus der poten-
ziellen Demokratiefeindlichkeit von gespeicherten
fremden Informationen lassen sich insbesondere
keine besonderen Pflichten ableiten, welche über die
allgemein statuierten Vorkehrungen – z. B. die Be-

reitstellung von Melde- und Abhilfeverfahren – hin-
ausgehen.Welche Bedeutung den §§ 24a bis 24d
JuSchG angesichts der ab Februar 2024 geltenden
unionsrechtlichen Bestimmungen des Digital Ser-
vices Act (vgl. insb. Art. 28, 34, 35 DSA) zukommen
wird bzw. wie die deutschen Jugendschutzregelun-
gen sich in den bzgl. struktureller Vorsorgemaßnah-
men harmonisierenden europarechtlichen Rahmen
einfügen werden, erscheint zumTeil noch unklar.

3. Förderung (§§ 10a Nr. 4, 17a Abs. 4 JuSchG)

Bei der bereits im Rahmen der Schutzzielbestim-
mungen erläuterten möglichen Förderung nach
§§ 10a Nr. 4, 17a Abs. 4 JuSchG können nach den Ge-
setzesmaterialien insbesondere „Projekte“ imVor-
dergrund stehen, „die die Funktionsfähigkeit des
Kinder- und Jugendmedienschutzes durch Orientie-
rungshilfen für Eltern, Erziehende und für die Kin-
der und Jugendlichen selbst gewährleisten“, wobei
beispielhaft „Angebotsformen“ genannt werden, „die
für Kinder unbedenklich oder besonders empfeh-
lenswert sind“ sowie die Unterstützung von medien-
strukturellen Maßnahmen auf der Ebene eines intel-
ligenten Chancen- und Risikomanagements.45 Dies
schließt eine Förderung der „Demokratiefähigkeit“
von Kindern und Jugendlichen nicht aus, z. B. im
Hinblick auf die Entwicklung von Medienkompe-
tenz für die Erkennung von Fake News oder mani-
pulativ-persuasiver, politischer Medieninhalte.

Schluss

Demokratiefähigkeit von Kindern und Jugendlichen
stellt mit Blick auf den durch die Demokratie ge-
währleistetenWertekanon der Verfassung eine mög-
liche Konkretisierung der Erziehungs- und Entwick-
lungsziele des gesetzlichen Jugendschutzes dar. Ihr
kommt im Rahmen der Anwendung des Jugend-
schutzgesetzes vor allem bezüglich der Listenauf-
nahme demokratiefeindlicher und/oder gegen die
freiheitliche demokratische Grundordnung gerich-
teter Medien nach § 18 JuSchG praktische Bedeu-
tung zu.
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